
1 Friedrich Prill 

Herzlich Willkommen 
zum 

Kreisschiedsrichtertag 
2018 
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Eckpunkte aus der HV-SRO (01.07.2018)  

 

Friedrich Prill 

In den nachfolgenden Ausführungen möchte ich 
Euch die wesentlichen Änderungen der HV-SRO 
darstellen und durch Erläuterungen 
näherbringen. Die Änderungen wurden auf der 
EP am 30.06.2018 beschlossen und sind ab 
01.07.2018 für alle 12 Kreise des HV Westfalen 
verbindlich. Für den besseren Lesefluss wird 
immer SR = Schiedsrichter erwähnt. Es ist jedoch 
auch immer die Schiedsrichterin gemeint. 
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Schiedsrichter Soll und Ist Berechnung 
 
 

Friedrich Prill 

Die Berechnung des SR-Solls und des SR-Ist im 
Verhältnis Kreis zu Vereinen ändert sich nicht. 
Wir werden die für die Vereine günstigeren 
Vorgaben ab der Saison 2018/2019 in den 
Durchführungsbestimmungen mit berück-
sichtigen. Dies bringt für die Vereine eine 
Entlastung von ca. 9.000€.  
 
Für die Meldung der Vereine durch den Kreis an 
den HV ergeben sich folgende Vorgaben: 
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Beschlussvorlage auf der EP am 30.06.2018 
 
 

Friedrich Prill 

§2 Meldung von Schiedsrichtern (SR-Sollvorgabe) 
(3) 
•2 SR sind zu stellen für  

•Alle HV-Spielklassen (Jugend u. Erwachsene) 
•Bezirksliga Frauen und Männer 
•Kreisliga Männer 

•1 SR ist zu stellen für  
•Alle anderen Spielklassen im Kreis (Jugend u.  
 Erwachsene) bis einschließlich C-Jugend 
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Beschlussvorlage auf der EP am 30.06.2018 
 
 

Friedrich Prill 

§2 Meldung von Schiedsrichtern (SR-Sollvorgabe) 
(3) 
Das Melde-Soll von Spielgemeinschaften wird jeweils 
anteilig auf die beteiligten Vereine umgerechnet, sofern 
nicht bis spätestens 30. Juni des Jahres ein schriftlicher 
Antrag für das kommende Spieljahr beim zuständigen 
Handballkreis vorliegt. 
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Beschlussvorlage auf der EP am 30.06.2018 
 
 

Friedrich Prill 

§2 Meldung von Schiedsrichtern (SR-Sollvorgabe) 
(4) 
Ein Abgleich des Melde-Solls der Handballkreise an den 
HV-SRA mit dem Melde-Ist erfolgt zum Stichtag  
30. Juni eines jeden Jahres. 
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Beschlussvorlage auf der EP am 30.06.2018 
 
 

Friedrich Prill 

§2 Meldung von Schiedsrichtern (Ist-Berechnung) 
(4 a) 
Schiedsrichter, die 14 oder mehr Spiele in einem Spieljahr leiten, 
werden mit 1,0 angerechnet. Schiedsrichter, die 7 bis 13 Spiele in 
einem Spieljahr leiten, werden mit 0,5 angerechnet, sowie  
Schiedsrichter, die mindestens 4 Spiele pro Spieljahr leiten, 
werden mit 0,25 angerechnet. Bei Schiedsrichtern, die aufgrund 
ihres Alters noch am Jugendspielbetrieb teilnehmen dürften, gilt 
abweichend, dass ab bereits 10 Spielleitungen in einem Spieljahr 
eine Anrechnung mit 1,0 erfolgt. Eine ordnungsgemäße 
Ausbildung („Schiedsrichterschein“) ist Grundvoraussetzung für 
eine Anrechnung 
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Anrechnung nach Ist-Spielleitungen 
 

  >=14 Spiele  = 1,0 SR 
  7 bis 13 Spiele   = 0,5 SR 
  4 bis 6 Spiele   = 0,25 SR 
Für SR, die noch am Jugendspielbetrieb teilnehmen dürfen gilt: 

  >=10 Spiele  = 1,0 SR 
  7 bis 10 Spiele   = 0,5 SR 
  4 bis 6 Spiele   = 0,25 SR 
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Beschlussvorlage auf der EP am 30.06.2018 
 
 

Friedrich Prill 

§2 Meldung von Schiedsrichtern (Ist-Berechnung) 
4.(d) als anrechnungsfähige Spiele im Sinne dieser 
Ordnung gelten alle Spiele im Liga und Pokalspiel-
betrieb, soweit diese (bspw. im SIS) dokumentiert sind. 
Die Jugendqualifikationsspiele zählen ebenfalls 
unabhängig einer ggf. geringeren Spieldauer. 
 

4.(e) Schiedsrichter von Spielgemeinschaften werden 
anteilig auf die beteiligten Vereine aufgeteilt, sofern 
nicht bis spätestens 30. Juni des Jahres ein schriftlicher 
Antrag für das kommende Spieljahr beim zuständigen 
Handballkreis vorliegt. 
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Kreis zum Verein (Stufe 1) 
 
 

Friedrich Prill 

Die Kreise regeln 
individuell, wie sie das 
SR-Soll/ Ist Modell im 
Verhältnis Kreis zum 

Verein berechnen und 
umsetzen. 
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Vereine über den Kreis zum HV (Stufe 2) 
 
 

Friedrich Prill 

Der Kreis berechnet nach 
den Vorgaben der HV SRO 

die Soll und Ist-Struktur 
jedes Vereines und meldet 

diese unter 
Berücksichtigung der 70% 

Quote mit 
Bewertungsstichtag 30.06. 

an den HV.  

HV erhält von den 12 
Kreisen die 

Auswertung des Soll-
Ist- Abgleich per 30.06 
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Musterrechnung auf Basis 17/18 
 

Friedrich Prill 

Verein: TuS Musterverein   Vereins-Nr. 4711 

Spiele bis 

30.06.2018 
Nr. Schiedsrichter Spiele SR für HV   SR Soll lt. 

1 SR 1 14 1,00 Spielklasse Ausschreibung 
2 SR 2 10 0,50 Landesliga 2 
3 SR 3 1 0,00 Verbandsliga 2 
4 SR 4 9 0,50 Bezirksliga 2 
5 SR 5 19 1,00 mA Kreis 1 
6 SR 6 25 1,00 wA 1 
7 SR 7 8 0,50 wB Kreis 1 
8 SR 8 3 0,00 wB Kreis 1 
9 SR 9 7 0,50 0401 Männer Kreisliga 2 
10 SR 10 24 1,00 0402 Männer 1. Kreisklasse 1 
11 SR 11 4 0,25 0404 Männer 2. Kreisklasse 1 
12 SR 12 1 0,00 0410 Frauen Kreisliga 1 
13 SR 13 20 1,00 0411 Frauen 1. Kreisklasse 1 
14 SR 14 4 0,25 C-Jgd. Jungen Kreisliga 1 
15 SR 15 20 1,00 C-Jgd. Jungen Kreisklasse 1 
16 SR 16 25 1,00 gem. D-Jugend Kreisliga 0 
17 SR 17 28 1,00 gem. D-Jugend Kreisklasse 0 

      gem. E-Jugend 1. Kreisklasse 0 

      C-Jgd. Mädchen 1. Kreisklasse 1 
      D-Jgd. Mädchen Kreisklasse 0 
      E-Jgd. Mädchen Staffel 1 0 
      Gesamtzahl 19 
  Beobachtungen   Berechnungsbasis pro Spiel gem Ost. Katalog § 16:          200 

EUR geteilt durch 14 Spiele = 14,28 EUR       

  Gesamtzahl 222 10,50 Übersoll Spiele 0     

Vergütung 0 7,14 € 0,00 € 

SR Soll lt. 

Ausschreibung Anzahl/Spiele Summe 

19 14 266 Untersoll Spiele 44     

Spielleitungen Summe 222 83,5% Belastung 44 14,28 € 628,32 € 
70%-Soll-Spiele   186,2 Diff. bis zur 70% Grenze 14,28 € 0,00 € 

70% Soll SR  13,30   Gesamtbelastung     628,32 € 
Ist-SR  10,50   
Differenz -2,80 3 Punkte Abzug lt. HV SRO ab 21/22 Abrechnung 2017/18 1.025,00 € 

Durch die Übernahme der Vorgaben aus der HV SRO 

ergeben sich für Euren Verein finanzielle Vorteile -396,68 € 
(Basis Abrechnung 2017/2018 alt zur aktualisierten Version 
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Vereine über den Kreis zum HV 
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HV zum Kreis (Stufe 3) 
 

Friedrich Prill 

Die Kreise erhalten die 
detaillierte Aufstellung 
des HV und geben ggf. 

die Ordnungsstrafe 
aus der Nichterfüllung 

des 70% Solls an die 
betroffenen Vereine 

weiter. 

(Kreisinterne Entscheidung) 

Der HV ermittelt auf 
Basis der 70% Quote 

der Erfüllungsgrad der 
Kreise gegenüber dem 
HV und verhängt ggf. 

ein Ordnungsgeld 
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HV zum Kreis 
 



  

  
1 

(Minden) 
2 

(Lippe) 

3 
(Bielefeld / 

Herford) 

4 
(Gütersloh) 

5 
(Euregio) 

6 
(Münster) 

7 
(Hellweg) 

8 
(Industrie) 

9 
(Dortmund) 

10 
(Iserlohn / 
Arnsberg) 

11 
(Hagen / 
Ennepe-

Ruhr) 

12 
(Lenne-

Sieg) 
  

  DHB-Gespanne 1 1,5 0 0 0 0 1,5 4 2,5 2,5 0 0 0% Anr. 

H
V

-K
ad

e
r 

LV 1 
(Oberliga-Leistung) 

0 0,5 2 0 0 1 0 0,5 0 0,5 1 0,5 

1
0

0
%

 A
n

re
ch

n
u

n
g 

LV 3 
(Oberliga-Standard) 

0,5 2,5 1 0 0 0,5 3 1,5 1 0 2 0 

LV 4 
(Verbandsliga-Leistung) 

1,5 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 2 

LV 6 
(Verbandsliga Standard) 

2,5 0 1,5 1 0 1 1 0 2 0 1 0 

LV 7 
(Landesliga Leistung) 

2 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0,5 1,5 

LV 8 
(Landesliga-Standard) 

3 3,5 1 0 3 1,5 5 7 6 3 3 5,5 

LV 9 
(Landesliga-Anschluss) 

7 3,5 3,5 5 3 1 3 2,5 0 0 0,5 0 

LV 11 
(Frauen-Kader) 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 129 

K
re

is
- 

/ 
H

V
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e
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BV 1 
(nur HV-Spiele) 

7 0 0,5 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

BV 2 
(mit Beobachtung) 

0 0 0 0 8 6 0 8,5 2,5 1 5,5 1 

5
0

%
 

A
n

re
ch

n
u

n
g BV 3 

(Standard-Kader) 
2 1 6 0 0 0 10 7 8 8 3 6,5 

BV 4 
(Frauen-Kader) 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

BV 5 
(nur BZL-F und Jugend) 

0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,5 3 1,5 3 

BV 6 
(Förder-Kader - Jugend) 

0 0 0 0 3 1 3 3,5 2 3,5 2 2 

  Gesamt: 25,5 11,5 12,5 20,5 12,5 11,5 18,5 23,75 19,5 16,25 15 17,75 204,75 
  

SR-Soll (100%): 39 14 24 29 18 22 28 28 25 24 15 18 
SR-Soll (70%): 28 10 17 21 13 16 20 20 18 17 11 13 16 Friedrich Prill 

HV zum Kreis  
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SR-Sollbedarf 2018/2019 
 

Für den Spielbetrieb im HV, den Bezirksligen 
oder dem Kreisspielbetrieb ergibt sich folgender 
Soll-Bedarf (bei 100%) 
 für die Saison 18/19 wären ca. 4.000-4.500 
 Ansetzungen notwendig, um alle Spiele mir 
 SR zu besetzen. (im Gespann oder Einzel-SR) 

  das bedeutet, das nach heutigem Stand, 
 jeder SR im Ø 20- 23 mal pfeifen müsste 
  in 2017/2018 wurden 3.500 geleitet 
 



18 Friedrich Prill 

Ansetzungsmodalitäten im Kreis  
 Der Schiedsrichterausschuss ist bemüht, jedem 

SR die Sollansetzungen zukommen zu lassen. 
Folgende Voraussetzungen müssen dafür 
allerdings erfüllt sein: 
  der SR ist im Besitz einer gültigen Lizenz, 
 spätestens ab dem 01.07. des laufenden 
 Jahres  
  der Meldebogen wurde fristgerecht 
 abgegeben 
  auf dem Meldebogen gibt es keine 
 Spielanzahlbegrenzung 
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Ansetzungsmodalitäten im Kreis  
 Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

  die Anzahl der Freitermine lassen eine 
 seriöse Ansetzung überhaupt zu   
  bei Spielrückgaben oder bei Umsetzungs-
 wünschen, muss sich jeder SR selber darum 
 kümmern, genügend Ansetzungen zu 
 bekommen.  
 auf der Homepage des HK Gütersloh 
 stehen dafür ausreichend offene Spiele zur 
 Verfügung 
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Dokumentation 
Der Schiedsrichterausschuss wird alle 
Spielrückgaben, Spielübernahmen und 
Umbesetzungen dokumentieren, um zum 
Saisonende auskunftsfähige zu sein. 
 
Wir sind dabei, eine Lösung zu schaffen, um zum 
Jahresende den Vereinen auf Wunsch einen 
aktuellen Zwischenstand geben zu können. 
(bereits geleitete Spiele und noch bereits 
angesetzte Spiele in der Zukunft) 
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SR-Verwaltung ab 2019/2020 (§7.2 HV-SRO) 

…….Der Handballverband Westfalen wird die 
Verwaltung der Schiedsrichterausweise ab der 
Saison 2019 / 2020 für das gesamte Verbands-
gebiet übernehmen und hierbei ein elektronisches 
System einsetzen. (Phönix II) …… 

Schiedsrichter, die keinen Zugang zum Internet haben, 
können sich mit Hilfe des VSW in Phönix II anmelden. 
Über diesen Weg kann auch der ansonsten nur 
elektronische übermittelte Ausweis in Papierform 
ausgedruckt werden. 


